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Die Schweiz in Osterreich

SRS
(Foto: SVZ Zirich)

Troscht u Liecht

U we’s stockédrdefyschter isch, Du wirsch der Sinn vo miangem Leid
’s muess einisch ume tage! im Lébe nie begryffe.

Zwar méngs wo ruch u dornig isch, Doch cha, wir’s still ergébe treit,
wirsch wyter miiesse trage. fur d’Ewigkeit dra ryffe.

U we di alls verlore diiecht,

isch alle Muet zerrunne -

wir Zueversicht als Troscht u Liecht
im Harze treit, dd het’s gwunne.

aus «Uf e W&g» von Hanny Kiing-Fliickiger
(Blaukreuz-Verlag Bern)
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Liebe Landsleute,

Diese Weihnachtsnummer ist zu-
gleich die letzte im Jahr, und ich
mochte sie zum Anlass nehmen,
Ihnen allen von Herzen flr die rege
Mithilfe bei der Gestaltung der
«Schweizer Revue» zu danken.
Sehr gefreut haben mich auch die
personlichen Briefe und natrlich
auch die Besuche, die ich im Ver-
laufe des Jahres empfangen durf-
e

Viele Leser der «Schweizer Re-
vue» sind nicht Mitglieder des
Schweizer-Vereins ihrer Region.

Mochten Sie sich nicht zu einem
Beitritt entschliessen oder wenig-
stens einen Versuch wagen? Viel-
leicht fiihlen Sie sich das erste
Mal unter den vielen Unbekannten
etwas unsicher, doch lassen Sie
sich nicht entmutigen und wagen
einen zweiten Besuch. Die «Alt-
eingesessenen» maochte ich dabei
ermahnen, sich vermehrt um die
«Neuen» zu kimmern.

Bei den vielfdltigsten Anldssen
des Vereins entstehen oft Freund-
schaften, die Jahre, ja Jahrzehnte
Uberdauern. Und sicher ist jeder
einmal, vor allem in fremdem Lan-

de, um die Hilfe des andern froh.
Immer wieder wird mir aus den
verschiedenen Vereinen Uber den
selbstlosen Einsatz und die Hilfs-
bereitschaft der Mitglieder berich-
tet, die andern in der Not beiste-
hen. Mein besonderer Dank gilt al-
len diesen Helfern, die den Satz
«Alle fir einen, einer flr alle» in
die Tat umsetzen.

lhnen allen, liebe Landsleute,
wunsche ich ein frohes Neues

Jahr. Mit herzlichen Grissen

Annemarie Barlocher

Schweizerische Botschaft Wien

Auszug aus dem Vortrag von
Generalkonsul Daniel Schmutz
an der Delegiertentagung 1986
in Salzburg

Als wir uns vor Jahresfrist zur Delegierten-
tagung im Tirol zusammenfanden, hatte
ich Gelegenheit, Sie eingehend mit der Pro-
blematik der verschiedenartig gelagerten
Rechtsbestimmungen zu orientieren, wie
sie im schweizerischen Birgerrechtsge-
setz einerseits und im Osterreichischen
Staatsbirgerschaftsgesetz anderseits ver-
ankert sind, soweit es die Nationalitét von
Kindern aus sogenannten Gemischtehen
betrifft.

Sie erinnern sich: Ich hatte es als sehr be-
dauerlich empfunden, dass die der Uber-
gangsgeneration angehérenden Kinder die
vom Vater ererbte dsterreichische Staats-
blirgerschaft verlieren, wenn sie das Blir-
gerrecht ihrer Schweizer Mutter anerken-
nen lassen ohne vorher von den Oster-
reichischen Behorden eine Beibehaltungs-
bewilligung erhalten zu haben. Denn an-
derseits brauchen bekanntlich die der
Ubergangsgeneration angehorenden Kin-
der einer Osterreichischen Mutter bei
nachtraglichem Erwerb von deren Staats-
angehorigkeit auf das ihnen vom Vater ver-
erbte Schweizer Birgerrecht nicht zu ver-
zichten.

Ich hatte lhnen letztes Jahr versprochen
zu versuchen, bei den hiesigen Bundesbe-
horden fiir die Kinder der Ubergangsgene-
ration den Weg zu ebnen. Diesem Verspre-
chen folgend, gelangte die Botschaft -
selbstverstindlich mit Rtickendeckung un-
serer Heimatbehdrden — mit einer entspre-
chenden Note an die fir Staatsangehorig-
keitsfragen zustidndigen Behdrden, um
moglichst eine Gleichbehandlung aller Kin-
der der Ubergangsgeneration zu erreichen,
sei ihre Mutter nun Osterreicherin und der
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Vater Schweizer oder umgekehrt. Diese
angestrebte Gleichbehandlung, das wollte
und will ich auch jetzt noch meinen, lage
im Interesse Osterreichs sowohl wie der
Schweiz; sie trlige dazu bei, dass Kinder
der Ubergangsgeneration nicht anders be-
handelt werden als ihre nach dem Inkraft-
treten der Gesetzesanderungen gebore-
nen Geschwister, die nun die Nationalitat
der Mutter sowohl wie die des Vaters von
Gesetzes wegen, also automatisch, er-
werben, ohne friher oder spater zur Op-
tion gezwungen zu sein. Eine Gleichbe-
handlung héatte (iberdies noch den Vorteil
der Bewahrung bzw. Festigung der Fami-
lieneinheit.

Die Reaktion der flir Staatsangehdrigkeits-
fragen verantwortlichen Osterreichischen
Instanzen ist leider negativ ausgefallen.
Ein generelles Ja zu den Begehren von Kin-
dern &sterreichischer Vater und schweize-
rischer Matter um Bewilligung der Oster-
reichischen Staatsbirgerschaft fir den
Fall des Erwerbs des Schweizer Blrger-
rechts glaubt man hierzulande nicht ver-
antworten zu kénnen; jedes diesbeziigli-
che Gesuch werde indessen einzeln ge-
prift werden, lautete der Bescheid.

So stehen denn die der Ubergangsgenera-
tion angehoérenden Osterreichischen Kin-
der mit Schweizer Mutter vor der Tat-
sache, dass sie von Gesetzes wegen die
Osterreichische Staatsbirgerschaft verlie-
ren, wenn sie, afs Volljahrige, das Schwei-
zer Birgerrecht anerkennen lassen ohne
vorher die 6sterreichische Beibehaltungs-
bewilligung erhalten zu haben.

Zum Gliick haben wir schliesslich die Si-
tuation fir die Minderjdhrigen glnstiger
gestalten kdnnen. Fir sie gelten die in.den
Absétzen 2 und 3 von § 27 des StbG ver-
ankerten besonderen Bestimmungen. Die-
se haben zur Folge, dass Minderjdhrige,

deren Eltern zusammen Uber die elterliche
Gewalt verfligen, bei Erwerb einer frem-
den Staatsangehorigkeit die Osterreichi-
sche nicht verlieren, falls nur ein Elternteil
das Anerkennungsgesuch unterschreibt.
Und ist der Minderjahrige im Zeitpunkt der
Einreichung des Anerkennungsgesuches
bereits Uber 13jahrig, so bewirkt dieses
Gesuch den Staatsangehdrigkeitsverlust
nur, sofern seine beiden Eltern und er sel-
ber es mitunterzeichnet haben.

Die Situation schien sich in starrer Buch-
stabenreiterei festzuankern. Einerseits
steht da das Nein seitens Osterreichs zum
Gleichbehandlungsvorschlag, anderer-
seits die schweizerische Forderung bzw.
Erwartung, dass Vater und Mutter den An-
trag auf Anerkennung des Schweizer Buir-
gerrechts flr Minderjdhrige unterzeich-
nen.

In diesem Dilemma erklarte ich mich be-
reit, Anerkennungsgesuche fur Minderjah-
rige anzunehmen und zum Entscheid nach
der Heimat weiterzuleiten, auch wenn nur
die Schweizer Mutter — und allenfalls der
oder die Uber 15jahrige Minderjahrige —
unterschrieben hatten. An die Stelle der
Unterschrift des Vaters wird der Vermerk
gesetzt, dass dieser seine Zustimmung
verweigert, um die Staatsbiirgerschaft
des oder der Minderjahrigen nicht zu ge-
fahrden.

Konfrontiert mit solcherweise ausgefertig-
ten Anerkennungsantrdgen, mussten die
Kantone entscheiden, ob sie trotz Fehlens
der vaterlichen Unterschrift zur Anerken-
nung des Schweizer Blirgerrechts bereit
waren oder nicht.

Was in dieser Situation zu erwarten war,
traf prompt ein: es gab Kantone, die sich
zustimmend &usserten und solche, die auf
der Zustimmungserklarung des Vaters be-
harrten. Eine L&sung musste gefunden
werden. Und so gelangte ich an das fur
Biirgerrechtsfragen zustédndige Departe-
ment in Bern mit dem Vorschlag, bei den



Kantonen dahingehend zu wirken, dass sie
alle in gleicher Weise die formal nicht voll-
standigen Anerkennungsgesuche positiv
behandeln. Denn titen einige dies nicht,
argumentierte ich, so wirde der Schwei-
zer Mutter das ihr geméass neuem Gesetz
zustehende Recht der Weitergabe ihres
Blirgerrechts an ihre Kinder der Uber-
gangsgeneration verunmaoglicht.

Das eidgendssische Bundesamt unter-
stlitzte den ihm unterbreiteten Vorschlag.
Es gelangte mit einer entsprechenden
Empfehlung an die Kantone. Das hat mich
nattrlich sehr gefreut und mit mir alle jene
Antragstellerinnen, die nun doch wenig-
stens flr ihre noch nicht volljghrigen Kin-
der die Anerkennung des Schweizer Biir-
gerrechts beantragen kénnen, ohne gegen
den Willen des dsterreichischen Gatten zu
handeln und ohne die &sterreichische
Staatsangehoérigkeit aufs Spiel zu setzen.
Seither trudeln die kantonalen Anerken-
Nungsbestédtigungen laufend ein, und es
darf damit gerechnet werden, dass die bei
den Kantonen liegenden Stdsse von Aner-
kennungsbegehren nach und nach, und
Zwar positiv, abgebaut werden konnen.

Im Zusammenhang mit Antragen auf Be-
willigung zur Beibehaltung der &sterreichi-
schen Staatsbiirgerschaft muss bedauer-
licherweise festgestellt werden, dass von
Gsterreichischer Seite des 6ftern unrichti-
ge, unvollstdndige, ungenaue Informatio-
nen erteilt werden. Das war leider schon
S0, als die mit einem Osterreicher verheira-
teten Schweizerinnen noch die Méglich-
keit hatten, durch Abgabe einer sog. Loya-
litédtserklarung die Staatsbiirgerschaft des
Mannes zu erwerben ohne auf das
Schweizer Biirgerrecht verzichten zu miis-
Sen, und das ist auch heute noch so, wo
sich z. B. der Ubergangsgeneration Ange-
hdrende um die Staatsangehérigkeit der
Gsterreichischen Mutter bewerben und wo
ihnen geantwortet wird, dass sie freilich
die Staatsbiirgerschaft erhalten kénnen,
dass sie aber in dem Fall das Schweizer
Birgerrecht aufgeben missten. Wie wir
alle wissen, stimmt das weder mit den Be-
Stimmungen unseres Biirgerrechtsgeset-
28s noch mit den Ubergangsbestimmun-
9en im StbG (berein.

Gegen derartige Falschinformationen -
von denen wir annehmen, dass sie nicht
absichtlich erfolgen — ist schwer aufzu-
Ommen. Solche Auskiinfte werden ja
auch bloss miindlich erteilt. Und wer sich
Spater mal wegen nicht oder falsch unter-
NOmmener Schritte darauf bezieht, be-
kommt zyr Antwort, das sei nicht akten-
kundig,
Ich will hier nicht Polemik betreiben oder
allgemein etwas an den Pranger stellen.
‘Ch will lediglich darauf hinweisen, wie
V\{}Chtig es ist, uns zu orientieren, wenn be-
hO_rdlicherseits im Gastland Auskiinfte er-
teilt werden, die mit den Verlautbarungen
der Botschaft nicht Ubereinstimmen.

Denn, und das muss ich immer und immer
wieder betonen, die Dinge ins rechte Licht
loten kénnen wir nur dann, wenn uns der
Einzelfall bekannt wird.

Frist-Erstreckung fiir Erwerb
der dsterr. Staatsbiirgerschaft
durch Minderjahrige

Gemiss Art.1 des Staatsbirgerschaft-
Ubergangsrechtes 1985 ist bis 37.De-
zember 1988 der Erwerb der 6sterreichi-
schen Staatsbiirgerschaft unter der Vor-
aussetzung moglich, daR diese Kinder le-
dig sind, am 1.9.1983 das 19.Lebensjahr
noch nicht vollendet haben, sie nie Staats-
biirger waren oder die mit der Geburt
erworbene Staatsbiirgerschaft durch Legi-
timation verloren haben, die Mutter
Staatsbirgerin ist und zum Zeitpunkt der
Geburt des Kindes Osterreichische Staats-
biirgerschaft besessen hat.

Die Erklarung, da3 ein Kind die &sterreichi-
sche Staatsblrgerschaft erwerben soll,
muss bis zum 37. Dezember 1988 bei dem
jeweils zustandigen Amt der Landesregie-
rung in Osterreich eingelangt sein.

Fur Kinder, die im Ausland geboren wur-
den, ist das Amt der Wiener Landesregie-
rung, Magistratsabteilung 61, Rathaus,
A-1082 Wien, zustandig.

Mutation:

Turnusgemadss ist der schweizerische Ver-
teidigungs-Attaché Oberst Kurt Peter im
November in die Schweiz zuriickgekehrt.
Als seinen Nachfolger ernannte der Bun-
desrat Oberst André Chéneval. Wir win-
schen Herrn Peter eine gute Rickkehr in
die Schweiz und der Familie Chéneval ei-
nen erfolgreichen und glicklichen Aufent-
halt in Osterreich.

Schweizerverein Steiermark

Ausflug

Am 21.Juni traf sich der Verein nach den
langen Wintermonaten ausgeruht und
tatendurstig. Der Bus war voll, die Stim-
mung grossartig und das Wetter schien
partout nicht so schlecht werden zu wol-
len, wie es laut Meteorologen hatte sein
sollen.

Geplant war eine Fahrt durch die bekannte
Schilcherweingegend und in das Rosenko-
gelgebiet. Vorbei an unzéhligen Rebhan-
gen und alten, heimeligen «Stainzerhau-
sern», machten wir bei einem Buschen-
schanken in Langegg eine kurze Rast. Die
Fernsicht war prachtvoll und ein gutes
«Schilchertropfli» auch nicht zu verach-
ten. Unser Mitglied Heinz Trkmic bearbei-
tete hingebungsvoll seine «Quetsch'n».
Zu unserer Freude spielte er bald mit der
Resl im Duett. Ihr Musikinstrument ist ein-
malig, sie beherrscht namlich die hohe
Kunst des Spiels mit der Teufelsgeige.
Klappern, rasseln und quietschen, ihr grim-
mig dreinblickender Teufel spielt einfach
alle Stiicke (s.Foto). Unter viel Applaus
und Gelédchter setzten wir die Fahrt fort.
Unser endgultiges Ziel war der Absetzwirt,
der auf einer Héhe von 1200m liegt. Lei-
der war es uns nur kurz vergonnt, einen
der unzéhligen Spazier- und Wanderwege
und die prachtvolle Aussicht zu geniessen.
Oben angekommen, 6ffnete der Himmel
schon bald seine Schleusen. Aber kein Ge-
witter hatte uns unsere gute Stimmung
vermiesen konnen. In den gemltlichen
und geschmackvollen Raumlichkeiten des
Absetzwirtes schmeckte uns das vom Ver-
ein spendierte Z'vieri hervorragend. Es
dauerte nicht lange, da wurde zu den Klan-
gen der Ziehharmonika um die Wette ge-
tanzt und gesungen - es herrschte eitel
Wonne und Zufriedenheit. Die geselligen
stunden verflogen im Nu, und ich glaube,

dass jeder sagen wird, es war ein gelunge-
ner Ausflug. Ein ganz herzliches «Danke-
schén» an unsere «Vereinsmutter» Frau
Gina Andres, die wie Ublich diesen scho-
nen Nachmittag hervorragend organisiert
hatte. TW.

Bundesfeier

Bei prachtvollem Sommerwetter fand am
2. August im Kultursaal der Gemeinde Un-
terpremstatten unsere Bundesfeier statt.
Schon am Vormittag hatte die «Damenrie-
ge» den Saal wunderschon geschmickt
und heimelig gestaltet. Dank sei aber auch
noch den Damen gesagt, die mit viel Liebe
den Kuchen zum Kaffee gebacken hatten.

Namens der Gemeinde begriisste uns Herr
Birgermeister Gruber, der dann noch bis
fast zum Ende bei uns blieb.

Josef Burkart erinnerte an den Sinn der
Bundesfeier. Toleranz statt Uniformitat

13



fihrt — und dies hat die Geschichte der
Schweiz gelehrt — zur Einheit. Dieser Stil
ist vom Finden von Kompromissen und da-
mit vom Konsens geprdgt. Und gerade
auch die Intensivierung des Vereinslebens
ist als Ausdruck eben dieser Toleranz zu
verstehen.

Die Technik machte es moglich: Bundes-
prasident Alphons Egli Ubermittelte die
Grisse der Heimat an die Auslandschwei-
zer, anschliessend sangen wir die Natio-
nalhymne. Zu unser aller Freude feierten
auch diesmal unser Ehrenmitglied Herr Ge-
neralkonsul Schmutz und seine liebens-
werte Gattin mit uns. In seinem Referat
wies er auf die Problematik des neuen Biir-
gerrechtes hin, mit der Empfehlung, auf-
merksam die offiziellen Mitteilungen der
«Schweizer Revue» zu studieren, und be-
antwortete dann unermidlich die Fragen
der Landsleute: herzlichen Dank dafiir.
Doch auch der unterhaltsame Teil der Feier
kam nicht zu kurz. Nachdem wir uns mit
«Wienerli, Hardopfelsalat und Brétli» ge-
starkt hatten, spielte unser Vereins-Musi-
kant mit seiner Handorgel auf und es wur-
de viel gesungen, getanzt und gelacht. Als
schliesslich Herr Franceschetti noch einen

Laib echten Appenzeller Kase offerierte
und das Feuer entzlindet wurde, fiihlten
sich alle an die Heimat erinnert — kein Wun-
der, dass es weit nach zehn Uhr nachts
wurde, bis die Feier beendet war. Darum
sei allen, die zum grossartigen Gelingen
beigetragen haben, nicht aber namentlich
genannt wurden, von Herzen gedankt!
Chr.

PS: Noch eine erfreuliche Nachricht kann
vermeldet werden: die Firma Artaker hat
uns — nach Vermittlung durch Herrn Edu-
ard Pirnik — die langersehnte Kopierma-
schine zur Verfligung gestellt — Danke!

Der Schweizer Verein Steier-
mark hat ihren Prdsidenten,
Herrn Hans Burkart, verlo-
ren. Die Redaktion entbietet
seinen Angehorigen und den
Mitgliedern des Vereins ihr
herzliches Beileid. Ein Nachruf
erscheintin Nr. 1/1987.

Schweizerverein fiir Tirol

Traditionsgemass trafen wir uns
am 1. August im Gasthaus Krane-
bitten in Innsbruck zu unserer Na-
tionalfeier. Unser neuer Prasident,
Herr Gamma, begriisste recht
herzlich und mit einem guten
Schuss Humor die Mitglieder und
auch einige Schweizer, die zur
Zeit bei uns ihren Urlaub verbrin-
gen. Auch Herr Konsul Imholz mit
Gattin aus Bregenz weilten in un-
serer Mitte. Nachdem die beiden
bereits im letzten Sommer ein
paar schone Stunden mit uns in
Igls und im Zillertal verbracht hat-
ten, gab es ein herzliches Wieder-
sehen.

Nach der Ubertragung des Glok-

kengelautes aus Luzern stimmte:

uns die Ansprache des Bundes-
prasidenten Egli nachdenklich,
und zum Abschluss wurde noch
gemeinsam die Nationalhymne
gesungen.

Als Auftakt zum gemitlichen Teil

spielte dann eine rassige Landler-
kapelle aus dem Urnerland - eine
nette Uberraschung unseres neu-
en Prasidenten, der aus dieser Ge-
gend stammt.

Nach einem guten Schiiblig mit
Kartoffelsalat ging man dann ins
Freie zum 1.-August-Feuer. Unser
Tiroler Wettergott schickt uns re-
gelméssig zu unserer Feier einen
schonen Platzregen. .Aber wir
Schweizer in Tirol wissen uns da
sehr wohl zu helfen! Das mit Holz
beladene « Wégeli» wird einfach in
letzter Minute trocken aus einer
Scheune gezogen und angeziin-
det. So einfach ist das !

Nach einem Tanzchen zum Ab-
schied ging die Feier zu Ende, und
wir freuen uns schon auf unseren
nachsten Treff im Herbst. Es wird
ein Ausflug nach Trient sein, ver-
bunden mit einem Besuch bei un-
seren Landsleuten, die sich dort
niedergelassen haben. A. Klingler

B B R R R T e S e
Néchster Redaktionsschluss: 6. 1. 1987
“
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Schweizer Verein
Helvetia, Salzburg

Herbst-Zusammenkunft am
18.10.1986 im Haus St. Virgil,
Salzburg

Gleichzeitig mit unserer alljahrli-
chen Herbstveranstaltung hielten
wir heuer wieder die nach den
Statuten alle 2 Jahre durchzufiih-
rende Generalversammlung ab.

In der Reihenfolge Generalver-
sammlung - Filmvortrag - ge-
meinsames Abendessen haben
wir diesmal bei einer erfreulichen
Teilnahme von 56 Mitgliedern ei-
nen harmonischen Abend ver-
bracht.

Prasident Walter Gertsch begriiss-
te Mitglieder und Gaste und ver-
zichtete bewusst auf einen Tatig-
keitsbericht Uber die Anlasse der
letzten 2 Jahre, die aus den Ver-
einsmitteilungen zur Genlige be-
kannt sind. Statt dessen hielt er
einen interessanten Vortrag Uber
Sinn und Bedeutung der
«b. Schweiz» und die Mdglichkei-
ten fir die Schweizer im Ausland,
auch auf die Gesetzgebung zu-
gunsten der Auslandschweizer
Einfluss zu nehmen. Wie bei allen
Zusammenkiinften appellierte er
wieder an alle Mitglieder, aktiv im
Verein mitzuarbeiten, Vorschldge
und neue Anregungen zu geben
und vor allem unsere 4 jahrlichen
Veranstaltungen zu besuchen,
wenn nicht wirklich wichtige Ver-
hinderungsgriinde vorliegen.

Die wichtigsten Traktanden und
Beschliisse der Generalversamm-
lung:

Der Kassenbericht und der Bericht
der Rechnungspriferinnen wur-
den genehmigt und Frau Marx mit
bestem Dank Entlastung erteilt.
Jahresbeitrag fiir volljahrige Mit-
glieder (19Jahre) unverandert
S100.- pro Person, férdernde
Mitglieder S300-500.-, Firmen-
mitglieder S500-1000.-. Fiir Be-
dirftige Befreiung vom Mitglie-
derbeitrag.



Der Vorstand setzt sich nun wie
folgt zusammen:

Président Walter Gertsch (bisher), Vizepra-
sident Hans Mertl (bisher)

Kassierin: Margarete Marx (bisher)
Vorstandsmitglieder: Frau Gudy Baur (bis-
her), Frau Maria Zoth und Stefan Borer
(neu)

Rechnungspriifer: Frau Irmgard Bogens-
berger und Frau Vera Lampert
Veranstaltungskomitee: Frau Bogensber-
ger, Frau Dr. Florence Burkhardt, Frau
Vivien Grasern-Gertsch, Hr. Perdolth

Fir die Gestaltung der Weihnachtsfeier
Hr. Prof. Bogensberger.

Schriftfiihrerinnen: Frau Vivien Grasern-
Gertsch und Frau Regula Kreutzer, die ab-
Wechslungsweise Protokoll fiihren und Be-
richt erstatten werden.

Unter dem Punkt «Allfalliges»

wurde auf Antrag von Herrn
Briihimann einstimmig von allen
Anwesenden beschlossen, auch
kiinftig wieder eine 1.-August-
Feier durchzufiihren, denn die
diesjéhrige war trotz schwachem
Besuch besonders stimmungs-
voll.

Nach der Generalversammlung
offerierte der Verein wahrend ei-
Ner kurzen Pause einen Kaffee
oder ein Glas Wein, wobei sich so-
fort eine angeregte Unterhaltung
€rgab. Zu schnell war es
19.00Uhr und Zeit, sich in den
Filmvorfihrungsraum zu bege-
ben,

Unser Mitglied Prof. Norman G.
Dyhrenfurth, Produzent und Re-
gisseur von mehr als 100 Filmen,
davon viele mehrfach preisge-
krént und ausgezeichnet, zeigte
uns 2 wundervolle Filme:«Ein Dra-
Chenflieger und sein Adler» — an-
Schliessend den von ihm produ-
Zierten Film «Himalaya - Piloten
und Pioniere - von der Schweizer
EfStbesteigung des Dhaulagiri
(8167m)». Obwohl der grosste
Teil des Filmes original von der
EFStbesteigung im Jahre 1960
Stammt, war die Qualitat immer
Noch hervorragend — sicher auch
€in Qualitatsbeweis fiir den Regis-
Seur und Kameramann Norman G.
D_thenfurth, dem denn auch mit
Viel Applaus gedankt wurde.

Im Anschiuss hatten wir noch Ge-
legenheit  zum  gemitlichen

Plausch, auch in «Schwyzer-
Diatsch» bei einem wahrschaften
Abendessen mit hausgemachter
Kalbsbratwurst und Berner Rosti,
gemischtem Salat und Ruebli-Tor-
te. Der KlGchenchef von St.Virgil
hat die Bratwiirste nach einem

«Schweizer Muster» sehr gut
nachgemacht, und sie haben allen
Besuchern ausgezeichnet ge-
schmeckt. Viel zu schnell war es
22.00Uhr und Zeit fir den Auf-
bruch. Allen Teilnehmern hat der
Abend sehr gut gefallen.

Oberosterreich

Offener Brief

Liebes Heidi!

Die Krénung meiner Reise nach
Linz war die Uberaus gelungene
1.-August-Feier. Ich habe mit
Euch gebangt und gezittert, denn
das Wetter machte die Organisa-
tion zu einem Krimi, spannend bis
zum letzten Moment.

Eigentlich bin ich eine Weltbirge-
rin, entfernt von Ubertriebenem
Patriotismus. Ich empfinde jedoch
eine grosse Dankbarkeit, in der
Schweiz geboren zu sein, in die-
sem freien, von Elend verschon-
ten Land.

Dies ist mir bei Eurer Feier so rich-
tig bewusst geworden. Herr Kon-
sul Dr.Lehner und Herr Botschaf-
ter Ritter betonten, dass die Bun-
desfeier bei Auslandschweizern
eine tiefergreifende Bedeutung
habe als im eigenen Land. Hier bin
ich in keinem Verein. Wére ich in
Linz, ich wirde sicher dem
Schweizerverein angehdoren.

Aus Deiner Rede (iber das Werden

und Wiederwerden des Vereins
und aus der Schilderung der ma-
geren Jahre durch Frau Doubek
zeigt sich, dass Solidaritat stirker
ist, wenn es einem nicht zu gut
geht.

1.August auf Schloss Wildberg,
eine hundertkopfige Familie, fréh-
lich beisammen, mit einer leichten
Sehnsucht im Herzen, versam-
melt im romantischen Innnenhof,
tber den sich ein tiefblauer Him-
mel spannte, nachdem der Wind
die letzten drohenden Wolken ver-
jagt hatte! Soviel Licht war auf
einmal da! Licht der Kerzen und
Lampions, Licht in den Augen der
Menschen, als Frau Walder mit ih-
rer schonen Stimme alle Herzen
erfreute... S’isch mir alles ei
Ding... Far mich wird in Zukunft
jeder Nationalfeiertag mit Linz
verbunden sein.

Mit /ieber_7_ Griissen an alle Schwei-
zerin O.0. :
Deine Antoinette

Adressen der Schweizer Vereine:

Schweizerverein Bregenz, Walgaustrasse 10, 6710 Nenzing-Gais
Schweizerverein Helvetia, Hildebrandtgasse, 5020 Salzburg
Schweizerverein Kdrnten, Kreuzbergl 44, 9100 Volkermarkt
Schweizerverein Oberdsterreich, Leonfeldnerstrasse 48/1,

4040 Linz-Urfahr

Schweizerverein in Steiermark, Messendorferstrasse 69a, 8041 Graz
Schweizerverein fur Tirol, Hungerburg 51¢, 6020 Innsbruck
Schweizergesellschaft Wien, Neuer Markt 4, 1010 Wien
Schweizerische Schiitzengesellschaft Wien, Postfach 589, 1011 Wien
Redaktion: Annemarie Bérlocher, Frohbergweg 11, CH-3012 Bern

15



	[Lokalnachrichten] : die Schweiz in Österreich

